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DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

3. April 1984 Nr. 957

Solothurn, Teilzonenpian, Strassen- und Baulinienpian und TeiI—GKP
Oba~hgebiet/Grabacker; Genehmigung

Die Einwohnergemeiride der Stadt Solothurn unterbreitet dem Regierungs
rat die nachfolgenden Pläne zur Genehmigung:

Teilzonenpian Obachgebiet/Grabacker 1:1 ‘000
Strassen- und Baulinienpian Obachgebiet/Grabacker 1:1 ~OOO
Teil-GKP Obachgebiet/Grabacker

Die genannten Pläne regeln die Zonierung, Verkehrserschliessurig und Ab
wasserbeseitigung im Gebiet der Firma AG Baustein und nördlich der
Hans Huber-Strasse, das Teil-GKP umfasst zusätzlich auch das Gebiet
zwischen Aare und Hans Huber-Strasse sowie weitere Flächen nördlich
und westlich angrenzend, Die Pläne sind mit dem bereits öffentlich
aufgelegten und vor der Genehmigung stehenden Gesamtzonenpian der
Stadt in Einklang und im übrigen zweckmässig.

Die öffentliche Auflage ctes Zonenpians erfolgte in der Zeit vom 24.
Juni bis 25. Juli 1983. Einsprachen gingen keine ein, Der Einwohner—
gemeinderat der Stadt Solothurn genehmigte den Plan am 17. Januar 1984,

Der Strassen- und ~3aulinienplan und das Teil-GK~ iagen in der Zeit vom
5. September bis 4. Oktober i983 öffentlich auf. Gegen den Strassen-
und dauiinienplan wurae eine Einsprache eingereicht, die zurückgezogen
wurde. Der Gemeinderat genehmigte diese Pläne am 22. November 1983.

Formell wurden die Verfahren richtig durchgeführt.
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Materiell sind zum Teii-GKP folgende bemerkungen anzubringen:

1, Ueber die im Teil-GKP behandelten Flächen bestehen im bereich süd
ljch~ d~r Hans Huber-Strasse bis zur Aare rechtsgültige Zonenpiäne,
deren Zonierung im vor der Genehmigung stehenden neuen Gesarntzonen
plan der Stadt unverändert übernommen wurde, Nördlich der Hans Huber-
Strasse ist das Gebiet des vorliegenden Teilzonenpians und des Stras
sen- und Baulinienpians Obachgebiet/Grabacker als Grundlage für ein
grundeigentümerverbjndljches GKP geeignet, Die übrigen Gebiete sind
im neuen Zonenplan entweder ais Planungszone enthalten oder es be
stehen keine rechtsgültigen Pläne, die mit der neuen Zonenpianung
und Erschliessung in Einklangsind, In diesem Bereich ergäben sich
aus einer Genehmigung des vorliegenden Teil-GKP Präjudizien für die
kommende Zonen- und Erscnhiessungspianung, die nicht zulässig wären.

Somit kann das vorliegende Teii-GKP ausserhalb des oben be~chriebe
nen und im Plan bezeicnneten Gebietes nicht als Nutzungsplan ge
nehmigt werden, weil es sich nicht auf genehmigte oder vor der Ge
nehmigung stehende Zonen- oder Erschliessungspläne abstützt. Indessen
sind in diesem Bereich die dem GKP zugrunde gelegten Projektierungs
annahmen wie Einwohnerdichte Einwohnergleichwerte und Abflus~b~i
werte derart, dass sie praktisch jeder denkbaren zweckrnä~sigen Zo
nen- und Erschliessungsplanung ausreichend Raum lassen. Die für die
Projektierung des Pumpwerks Mutten und der zuführenden Leitungen ge
troffenen Annahmen können deshalb äls nicht grundeigentümerverbind_
liche Projektierungsgrundjage an~rkanrit werden, Die Genehmigung die
ses Teilgebietes wird somit bis zum Vorliegen eines genehmigten Zonen-
und Erschliessungspians ausgesetzt.

2, In kanalisationstechnischer Hinsicht ist zu bemerken: Das vorliegen
de Teil-GKP wurde vom Kant, Amt für Wasserwirtschaft geprüft und für
in Ordnung befunden. Die vorgesehene Entwässerung im Mischsystem ist
zweckmässig und wirtschaftl ich, Das Teil-GKP entspricht den eidge
nössischen und kantonalen Richtlinien,

Die Kanäle und Sonderbauwerke kommen grösstenteii~ in den Grundwas
serbereich zu liegen, Nachträgliche Anschlüsse von privaten Neben—
leitungen und Hausanschlüssen dürfen nur ~ri vorbereiteten Stellen,
resp, innerhalb der Schachtbereiche vorgenommen werden. Die Dichtig



keit sämtlicher Kanaistränge ist durch Dichtigkeitsproben (Zone A)
nachzuweisen.

Es darf kein Grundwasser abdrainiert werden. Für die ~iauausführung
ist zu beachten, dass Wasserhaltung und Einbauten unter dem Grund-.
wasserspiegel nach § 15 des kant, Wasserrechtsgesetzes bewilligungs—
pflichtig sind. Die entsprechenden Gesuche sind rechtzeitig vor Bau-
beginn beim Kant, Amt für Wasserwirtschaft einzureichen.

Es wird

beschlossen:

1. Der Teilzonenpian und der Strassen- und Baulinienpian Obachgebiet/
Grabacker der Einwohnergemeinde der Städt Solothurn werden genehmigt.

2 Das Teil-GKP Obachgebiet/Grabacker wird im Sinne der unter Punkt 1
und 2 aufgeführten materiellen Erwägungen teilweise genehmigt. Die
in den Vorbemerkungen genannten kanaiisationstechnischen/bauHchen
Bedingungen gelten als Auflagen.

3. Die Einwohnergemeinde wird eingeladen, dem Kant, Amt für Raumplanunq
bis zum 1. Mai 1984 noch 1 Zonenpian zuzustellen. Dieser ist mit dem
Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu versehen.

Der kantonale Richtpian ist im Bereich Siedlungsgebiet, Baugebiet,
Gewerbe- und industriezone sowie des schützenswerten Ortsbildes an
den mit diesem Beschluss genehmigten Zonenpian anzupassen.

Bestehende Pläne und Reglemente sind auf dem Geltungsbereich des vor
liegenden Planes nicht anwendbar, soweit sie diesem widersprechen,

Genehmigungsgebühr: Fr. 400.-- (Kto. 2000-431.00)
Pubiikatjonskosten: Fr. 18,-- (Kto. 2020-435.00)

Fr. 418.-— (Staatskanzlei Nr. 84 ) KK

Der Staatsschreiber:

Ausfertigungen Seite 4 ‘~
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Kant0 Amt für Wasserwirtschaft (ci) HS/Gr/cb
Kant0 Amt für Raumplanung (4), mit Akten und je 1 gen. Plan
sau-Departement (2)
Kant, Tiefbauamt (2), mit Planausschnitt KRP (folgt s äter)
Kreisbauamt 1, 4500 So o rwrn, mi anaussc ni t o gt später)
Arntschreiberei 4500 Solothurh,~

KRP (folgt später)
~(2)
Sekretariat der Katasterschatzung, mit 1 gen.. Zonenplan/Planausschnitt

KRP (fol t später)
Ammannarn er inwo nerge~neinde 4500 Solothurn, mit e 1 en. Plan!

Planausschnjtt KRP (folgt später), ~eiastung im onto orrent,

Sta~5IiiVSöiothurn, 4500 Solothurn (3)
Ingenieurbüro Emch + ~erger, Schöngrünstrasse 35, 4500 Solothurn
Kant, Hochbauamt (2), mit Planausschnitt KRP (foj2t später)

Amtsblatt, Publikation: Es wird genehmigt:
Der Teilzonenpian, der Strassen- und Baulinien
pian und das Teil-GKP (teilweise) im Gebiet
Obach/Grabacker der Stadt Solothurn,


